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Berichtigung der Anlage B zur Studien- und Prüfungsordnung für die geistes-
wissenschaftlichen Bachelor-Studiengänge, hier: Fachspezifische Bestimmun-
gen für das Hauptfach Philosophie 
 
vom 18. Oktober 2013 
 
Die Fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Philosophie in Anlage B zur 
Studien- und Prüfungsordnung für die geisteswissenschaftlichen Bachelor-Studien-
gänge in der Fassung vom 20. Februar 2003 (Amtl. Bekm. 5/2003), zuletzt geändert 
am 14. August 2007 (Amtl. Bekm. 67/2007), werden wie folgt berichtigt:  
 
I. In § 2 Abs. 1 werden in der Modultabelle für Modul 6 in der Spalte „P“ die Angabe 

„OP***“ sowie unter der Tabelle die dazugehörige Fußnote „***) Für die OP ist eine 
Hausarbeit als Prüfungsleistung zu erbringen (s. § 5 Abs.1b)“ eingefügt. 

 
II. Mit der amtlichen Bekanntmachung dieser Berichtigung gilt die berichtigte Fas-

sung der Fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Philosophie in Anla-
ge B zur Studien- und Prüfungsordnung für die geisteswissenschaftlichen Ba-
chelor-Studiengänge in der Fassung vom 20. Februar 2003, zuletzt geändert am 
14. August 2007. 

 
Begründung:  
Bei der Erstellung der Fachspezifischen Bestimmungen wurde vergessen, die Fest-
legung in § 5 Abs. 1b für die Orientierungsprüfung entsprechend auch in der Modul-
tabelle für das betroffene Modul 6 zu vermerken. Zur Vervollständigung und Klarstel-
lung wird dies hiermit nachgeholt. 
 
 
Konstanz, 18. Oktober 2013 
gez. 
Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Rüdiger  
- Rektor -   
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